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Seit Beginn des gemeinsamen Angriffs der USA und Israels auf 

den Iran ist die Straße von Hormus fast komplett abgeriegelt. 

Teheran blockiert eine kritische Lebensader des Handels, auf 

die alle Anrainerstaaten des Persischen Golfs und Millionen von 

Öl- und Gasnutzern weltweit angewiesen sind. Schiffe können 

das Nadelöhr nur noch vereinzelt passieren (siehe Abb. 1). 

In Deutschland erregt in diesem Zusammenhang bisher vor al-

lem der Anstieg der Benzin- und Dieselpreise die Gemüter. Die 

Politik ist sofort zur Stelle mit Maßnahmen, die den Preisauftrieb 

an der Zapfsäule eindämmen sollen. Mit überschaubarem Er-

folg. Dabei könnte sich der Spritpreis bald als Nebenkriegs-

schauplatz entpuppen, wenn auch dank der weithin sichtbaren 

Literpreise als sehr präsenter. Denn tatsächlich ist der Anteil der 

Treibstoffkosten am gesamten Konsum eines deutschen Durch-

schnittshaushalts mit etwa 3 % nicht besonders groß.  

Inflationsrisiko Nahrungsmittelpreise 

Mehr als dreimal so hoch ist in Deutschland der Anteil, der auf 

Nahrung entfällt. Und was gerne in Vergessenheit gerät: Le-

bensmittel- und Energiepreise bewegen sich oft parallel. Das ist 

kein Zufall: In Nahrungsmitteln steckt ein hoher Energieanteil: 

vom Traktor auf dem Feld, über Transport, Kühlkette und Verar-

beitung – in der gesamten Wertschöpfungskette ist Energie nö-

tig. Deshalb bewegen sich die Preise für Energie und Lebens-

mittel auch weitgehend im Gleichschritt (siehe Abb. 2). In vo-

rauseilendem Gehorsam ist etwa der Weizenpreis zuletzt bereits 

deutlich gestiegen. Möglicherweise befinden wir uns am Anfang 

eines Prozesses, in dessen Verlauf die höheren Energiepreise 

Schritt für Schritt durchschlagen. 

 

Foto: Alex Azabache / Unsplash  

 

Abb. 1: Durchfahrten pro 
Tag von Schiffen durch 
die Straße von Hormus 
(01. Februar bis 22. März)

 
Quelle: IMF Portwatch, LBBW Re-
search 
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Engpass für Düngemittel 

Die Straße von Hormus ist nicht nur von kritischer Bedeutung für 

den Handel mit Öl und Gas. Was deutlich weniger bekannt ist: 

Ein Drittel aller auf dem Seeweg beförderten Düngemittel welt-

weit muss diese Meerenge ebenfalls passieren. Außerdem sind 

auch Düngemittelpreise eng an Energiepreisen gekoppelt. Erd-

gas ist ein maßgeblicher Bestandteil im Produktionsprozess von 

stickstoffbasierten Düngemitteln. Der Preis für den Stickstoff-

dünger Harnstoff, auch bekannt als Urea, ist seit Kriegsbeginn 

bereits um fast ein Drittel gestiegen. Und das zu Beginn der 

Pflanzsaison. 

Entwicklungsländer besonders betroffen 

Das Risiko steigender Nahrungsmittelpreise infolge des Ener-

giepreisschocks ist eine schlechte Nachricht für uns alle. Aber 

noch massiver betrifft es ärmere Länder, die aufgrund ihrer Res-

sourcenausstattung stärker von Nahrungsmittelimporten abhän-

gen, vor allem in Nordafrika. Nehmen Sie beispielsweise Ägyp-

ten, von wo aus ich Ihnen heute aus dem Tal der Könige 

schreibe. Fast 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts gehen durch-

schnittlich für Nahrungsmittelimporte drauf. In anderen Ländern 

der Region ist die Quote noch höher (siehe Abb. 3).  

Ägyptens Schuldenquote liegt bei mehr als 80 % des BIP, und 

die Sparquote der Bevölkerung ist – armutsbedingt – gering. 

Entsprechend abhängig ist das Land von ausländischen Inves-

toren. Die haben aber nach Kriegsausbruch fürs Erste das Weite 

gesucht. Die Folge: Die Landeswährung, das ägyptische Pfund 

(EGP), hat seit Kriegsbeginn mehr als 10 % an Wert verloren. 

Das macht alle Importe noch teurer. Bei einem Handelsdefizit 

von knapp 14 % des BIP fällt das erheblich ins Gewicht.  

Beim Handel mit Dienstleistungen hat Ägypten zwar traditionell 

einen Überschuss mit dem Rest der Welt, aber auch hier birgt 

der Irankrieg neue Risiken. Der Tourismus, 2024 verantwortlich 

für 8,5 % der gesamten nationalen Wertschöpfung, dürfte vom 

kriegerischen Treiben in der weiteren Region nicht gerade profi-

tieren. Nicht alle sind so abenteuerlustig wie meine Familie.  

Dazu kommt, dass sich die Normalisierung des Verkehrs durch 

den Suezkanal, wichtig für die Staatseinnahmen, nach den An-

griffen der jemenitischen Huthi-Rebellen 2024 weiter verzögern 

könnte. Vor 2024 erwirtschaftete das Land 70 Mrd. EGP (etwa 

1,2 Mrd. EUR) pro Monat, heute oszillieren die Werte zwischen 

40 und 50 Mrd. EGP. Und das alles bei einem Pro-Kopf-Einkom-

men, das in realer Kaufkraft weniger als 30 % des deutschen 

Niveaus entspricht. Da ballt sich wirklich viel zusammen! Eine 

Wiederholung der „Brotaufstände“ von 1977 zeichnet sich nicht 

ab, aber die Bevölkerung muss derzeit viel auf einmal aushalten. 

Vielleicht ist es für Sie ja ein kleiner Trost beim nächsten Tank-

stellenbesuch, dass die Menschen anderswo viel existenzieller 

an den Folgen des Krieges leiden als wir hier.  

Abb. 2: Öl- und Nahrungs-
mittelpreise bewegen sich 
parallel

 
Quelle: FAO, LBBW Research  

 

 

 

 

Abb. 3: Nahrungsmittel- 
importe (% des BIP, 2023) 

 
Quelle: UNCTAD, IWF, LBBW Re-
search 
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